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Norm

BDG 1979 §75 Abs1;

B-VG Art130 Abs3;

VwGVG 2014 §27;

VwGVG 2014 §28;

VwRallg;

Rechtssatz

Das VwG hat in einem Verfahren betre<end Gewährung von Karenzurlaub das Vorliegen zwingender dienstlicher

Gründe, die gegen die Gewährung des beantragten Karenzurlaubs sprächen, verneint. Die Gewährung des

Karenzurlaubs stand daher im Ermessen der Dienstbehörde. Hat jedoch die Behörde eine Ermessensentscheidung zu

tre<en, ist es Aufgabe des VwG zu überprüfen, ob sich die Ermessensübung im Sinn des Gesetzes erwies, ohne dass

das VwG befugt wäre, in eine eigene Ermessensentscheidung einzutreten (vgl. VwGH 16.8.2017, Ra 2017/11/0212;

26.4.2016, Ro 2014/03/0084 = VwSlg. 19355 A/2016).
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